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Anhang IV 

Auflagen für die Genehmigung für das Inverkehrbringen 
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Die zuständigen nationalen Behörden stellen sicher, dass die Inhaber der Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen folgende Auflagen erfüllen: 

 Verbreitung der angenommenen Mitteilung an die Angehörigen der Gesundheitsberufe binnen 
25 Tagen nach der Entscheidung der Kommission, wie im Kommunikationsplan festgelegt.  

 


